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Tagungen 
 
Betonstraßentagung 2003 
22. Mai 2003 in Wien  
Veranstalter: AG Betonstraßen 
der FSV in Kooperation mit der 
Vereinigung der Österreichischen 
Zementindustrie (VÖZ) und der 
Österreichischen Vereinigung für 
Beton- und Bautechnik (ÖVBB). 
Information: 
http://www.zement.at 
 
Tagungsbände 
 
Tagungsband zum "Kolloquium 
Fahrbahngriffigkeit" (29. Okt. 
2002; TU-Wien) – zu beziehen: 
TU Wien, Institut für Straßenbau 
und Straßenerhaltung 
Gußhausstraße 28, 1040 Wien 
Tel: ++43-1-58801-23301 
Preis: € 30,- 
 
Tagungsband zur Fachtagung 
"Boden- und Gewässerschutz" 
(7.11.2002; Tech Gate Vienna) –  
zu beziehen: in der Geschäfts-
stelle der FSV oder über  
scholler.christian@aon.at  
Preis: € 10,- 
 
 
RVS – Richtlinien und 
Vorschriften für den 
Straßenbau 
(zu beziehen in der Geschäfts-
stelle der FSV – auf CD: Version 
07; entspricht der RVS Samm-
lung mit Stand vom Nov. 2002) 
 
Nachfolgend sind die wesent-
lichen Inhalte der RVS der 61. 
Nachlieferung für Abonnenten in 
kurzer Form beschrieben. Es 
sind dies die RVS 2.22, 3.03, 
3.522, 9.281, 9.282 sowie 
11.066. Die Veröffentlichung er-
folgte im Dezember 2002. 

RVS 2.22  
„Verkehrsplanung / Entschei-
dungshilfen / Nutzen-Kosten-
Untersuchungen im Verkehrs-
wesen“  
(Merkblatt; November 2002) 
Die Richtlinie ist eine Neube-
arbeitung der auf das Jahr 1983 
zurückgehenden RVS 2.2. Sie 
umfasst verfahrenstechnische 
und methodische Weiterentwick-
lungen betreffend  
• der Stärkung der Position der 
Wirkungsanalyse (WA) im Pla-
nungs- und Entscheidungspro-
zess, 
• der Erstellung eines Beurtei-
lungsrahmens für Bundesstra-
ßenplanungen unter Angabe 
eines Satzes an – obligatorisch 
oder fakultativ – zu verwenden-
den Indikatoren samt Hinweisen 
zu deren Ermittlung, 
• der Herstellung der Beziehung 
zwischen Nutzen-Kosten-Unter-
suchungen (NKU) und Umwelt-
untersuchungen und Umweltver-
träglichkeitsprüfungen, 
• der Neugestaltung des Bun-

desstraßenplanungsprozesses 
mit zwei Planungsstufen, in de-
nen NKU als Beurteilungskrite-
rium zum Einsatz kommen (Vor-
untersuchung und Vorprojekt),  
• der Vertiefung der Ermittlung 
des Mengengerüstes im Rahmen 
der Verkehrsuntersuchung und 
Definition der Stellung derselben 
im Planungsprozess,  
• der Empfehlung der Kosten-
Nutzen-Analyse (KNA) in stan-
dardisierter Form für den wirt-
schaftlichen Vergleich,  
• der Beschreibung der Kosten-
Wirksamkeitsanalyse (KWA) und 
der Nutzwertanalyse (NWA) mit 
Standardisierung von Indikator-
wahl, Normierung und Gewich-
tung und schließlich  
• dem Hinweis zur Notwendigkeit 
der Kommunikation im Planungs- 
und Entscheidungsprozess und 
der Beschreibung von Instrumen-
ten der Bürgerbeteilung und -in-
formation. 
Dabei erstreckt sich der Anwen-
dungsbereich der NKU auf das 
gesamte Spektrum baulicher, be-
trieblicher und organisatorischer 
Maßnahmen im Verkehrswesen. 
Zur Umsetzung der NKU werden 
Grundlagen zur Monetarisierung 
der Nutzenkomponenten benö-
tigt, die in der Richtlinie angeführt 
werden und in der hier darge-

stellten Tabelle auszugsweise 
dargelegt werden. 
Die RVS 2.22 begleitend ist auch 
ein Handbuch1 erschienen, das 
die Inhalte der RVS 2.22 vertieft 
und kommentiert. 
1 Snizek S., Koch H., Prem J.: 
Handbuch Entscheidungshilfen, 
Nutzen-Kosten-Untersuchungen 
in der Bundesstraßenplanung. 
Schriftenreihe Straßenforschung, 
Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie, Heft 
514, Wien 2001 
Norbert Sedlacek 
Leiter AA Wirtschaftlichkeit und 
Finanzierung 
sedlacek@herry.at 
 
 
RVS 3.03  
„Straßenplanung / Umwelt-
schutz / Gewässerschutz an 
Straßen“  
(November 2002) 
Die RVS 3.03 stellt das Binde-
glied zwischen den vorhandenen 
technischen und ökologischen 
Regelwerken dar. Mit diesem 
neuen, vom Ministerium für ver-
bindlich erklärten Regelwerk er-
sparen Planer und Behörden je-
denfalls viel Zeit und können u.a. 
rascher und einfacher beurteilen, 
ob ein Projekt erhebliche oder 
unerhebliche Auswirkungen hat. 
Es gelten folgende Planungs-
grundsätze: Straßenoberflächen-
wässer sind dem Wasserkreis-
lauf unter Beachtung wasserwirt-
schaftlicher Anforderungen wie-
der zuzuführen. Gewässerbe-
lastungen bei Bau, Betrieb und 
Instandhaltung von Straßen sind 
weitestgehend zu vermeiden. Bei 
drohenden negativen Einwirkun-
gen ist den umwelthygienischen 
und wasserwirtschaftlichen Min-
destanforderungen durch geeig-
nete Vorkehrungen unbedingt zu 
entsprechen. Die Bodenversi-
ckerung vor Ort ist wegen der 
Grundwasserneubildung einer 
gesammelten Ableitung in die 
Vorflut vorzuziehen. Daher ist 
grundsätzlich die oberflächige 
Ausleitung des Straßenoberflä-
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chenwassers und eine flächen-
hafte Einsickerung im Wege der 
Bodenpassage anzustreben. 
Voraussetzung dafür ist, dass 
das Belastungspotential schäd-
licher Stofffrachten, die Anlage-
verhältnisse der Straße, die Bo-
denbeschaffenheit und die sons-
tigen Umfeldgegebenheiten eine 
solche Versickerung zulassen. 
Wo bauliche oder sonstige 
Zwänge eine gesammelte Ab-
leitung erfordern, sind die Erfor-
dernisse von Retention und Vor-
reinigung nach Maßgabe wasser-
wirtschaftlicher Vorgaben zu be-
rücksichtigen. 
Für die Bemessung der Samm-
lung und Ableitung sind die 
Wassermengen aus Starknieder-
schlägen maßgeblich. 
Im Straßenprojekt selbst sind die 
geplanten Entwässerungsmaß-
nahmen der jeweiligen Projekts-
stufe entsprechend darzustellen. 
Die Grundzüge der Entwässe-
rungslösung müssen aus dem 
Vorprojekt erkennbar sein und 
das Einreichprojekt muss die für 
Rechtsverfahren nötige Detaillie-
rung aufweisen. Vor allem muss 
eindeutig erkennbar sein, wie die 
Straße entwässert werden soll. 
Die Berechnungen und Bemes-
sungen zur Straßenentwässe-
rung sind in den Technischen 
Bericht bzw. in den Umwelt-

bericht aufzunehmen. Untersu-
chungsergebnisse, welche den 
wasserrechtlichen Verfahrens-
entscheid beeinflussen können, 
wie z.B. die Bodenbeschaffenheit 
oder der Grundwasserstand, sind 
aufzuzeigen. 

In den Plandarstellungen des 
Straßenprojektes sind besonders 
hervorzuheben: 
- Schutzgebiete und Schonge-

biete mit den entsprechenden 
Maßnahmen; 

- Hoch- und Tiefpunkte der Fahr-
bahn; 

- Ober- und unterirdische Ent-
wässerungseinrichtungen; 

- Bauwerke der Straßenentwäs-
serung; 

- Informationen zur Gefahrenab-
wehr bei Unfällen. 

Die Abflussvorgänge im gesam-
ten Abflussgebiet sind in einem 
eigenen Systemplan darzustel-
len. Dadurch wird die Beurteilung 
der Zweckmäßigkeit von Maß-
nahmen zur Abflussverzögerung, 
Rückhaltung, Reinigung, Versi-
ckerung oder Einleitung in einen 
Vorfluter erleichtert. Die Gege-
benheiten des Grundwassers 
und deren mögliche Beeinflus-
sung sind in die zutreffenden 
Projektspläne aufzunehmen. 
In weiterer Folge werden in der 
RVS 3.03 verschiedene Regel-
fälle dargestellt. Die Vorgangs-
weise nach Maßgabe der beige-
fügten Abbildung dient zur Klä-
rung der richtigen Vorgangs-
weise und Auswahl des richtigen 
Regelfalles. 
In weiterer Folge werden in der 
RVS 3.03 Angaben zum Gewäs-

serschutz, Anwendungsvorgaben 
für verschiedene oberirdische 
(z.B. Mulden, Rinnen) und unter-
irdische Entwässerungseinrich-
tungen (z.B. Schächte, Rohr-
kanäle, Sickeranlagen) gemacht. 
Gleichermaßen wird für Bau-

werke zur Rückhaltung, Durch-
leitung und Ableitung sowie Rei-
nigung und Versickerung klar-
gelegt, wie diese zu planen, aus-
zuführen und instand zu halten 
sind. Auf Schutz- und Schonge-
biete wird sowohl für den Neubau 
als auch für bestehende Anlagen 
speziell eingegangen. 
Schließlich werden noch zu be-
achtende Gesetze, Richtlinien 
und Normen angeführt. 
Wesentlicher Bestandteil ist das 
zugehörige EDV-Programm, das 
aktuell noch als DOS-Version 
vorliegt, aber etwa ab April 2003 
als wesentlich funktionalere Win-
dows-Version. Auf der Home-
page www.bodenkunde.com/ 
boden/fgbuw.htm kann das Pro-
gramm mit Beschreibung (ca. 
370 kB) gratis heruntergeladen 
werden. 
Christian Scholler 
Leiter AA Boden- und Gewässer-
schutz 
scholler.christian@aon.at 
 
 
RVS 3.522 
„Straßenplanung / Nebenan-
lagen und sonstige Verkehrs-
flächen / Serviceeinrichtungen 
/ Tankstellen“ 
(Merkblatt; November 2002) 
Auf Ersuchen des ehemaligen 
Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Angelegenheiten wur-
de vom Arbeitsausschuss „Kno-
tenpunkte“ die aus dem Jahr 
1986 stammende RVS 3.522 
„Tankstellen“ überarbeitet. Unter 
aktiver Miteinbeziehung von 
Amtssachverständigen und unter 
Berücksichtigung zahlreicher 
Stellungnahmen von Bundes- 
und Landesverwaltungen ent-
stand das nun vorliegende Merk-
blatt. 

Tankstellen werden üblicherwei-
se an Straßen mit hohen Ver-
kehrsstärken errichtet und beein-
flussen dort bei entsprechender, 
von den Tankstellenbetreibern 
erwünschter Kundenfrequenz 
den Verkehrsablauf ganz ent-
scheidend. 

Ziel dieses Merkblatts ist es, eine 
Gefährdung der Verkehrsteilneh-
mer aufgrund der durch die 
Tankstellen zusätzlich geschaf-
fenen Konfliktflächen so weit wie 
möglich zu vermeiden und eine 
Behinderung des übergeord-
neten Verkehrsstroms in einem 
zumutbaren Rahmen zu halten. 
Das Hauptaugenmerk wird dabei 
auf die Zu- und Ausfahrten ge-
richtet, die innerbetriebliche Ver-
kehrsabwicklung wird nur so weit 
behandelt, als sie Auswirkungen 
auf die übergeordnete Straße 
haben könnte. 
Abhängig vom Standort der 
Tankstelle im Freilandbereich, 
Übergangsbereich oder Orts-
gebiet regelt dieses Merkblatt in 
einem ersten Schritt die Anord-
nung der Zu- und Ausfahrten und 
das Erfordernis von zusätzlichen 
Fahrstreifen. Es werden 3 Typen 
von Tankstellen unterschieden: 
• richtungsgebundene (nur 

Rechtsab- und Rechtseinbie-
gen),  

• nicht richtungsgebundene (zu-
sätzlich auch Linksab- und 
Linkseinbiegen erlaubt) und 

• in Knoten integrierte Tank-
stellen. 

Das Kapitel Projektierung gibt 
darauffolgend Hinweise zur Di-
mensionierung der erforderlichen 
zusätzlichen Fahrstreifen und be-
inhaltet Richtwerte für eine si-
chere Ausgestaltung der Zu- und 
Ausfahrten. 
Als besonderer Service für Sach-
verständige und Planer werden 
im Anhang die Regelangaben für 
die Planung und Projektierung 
von Tankstellen noch einmal in 
einer Tabelle aufgelistet. Diese 
hält einerseits die wichtigsten 
Entscheidungskriterien und 
Kenngrößen der RVS 3.522 in 

besonders kompakter Form be-
reit und ermöglicht es anderer-
seits sich einen schnellen Über-
blick über die Strukturierung 
dieses Merkblatts zu verschaffen. 
Christian Dick 
Leiter AA Knotenpunkte 
christian.dick@tugraz.at 

 

Nicht richtungsgebundene Tankstelle mit Linksabbiegestreifen 
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RVS 9.281 
„Tunnel / Projektierungsricht-
linien / Betriebs- und Sicher-
heitseinrichtungen / Bauliche 
Anlagen“ 
(Juli 2002) 
Die RVS 9.281 ist bei der Projek-
tierung der baulichen Anlagen 
der Betriebs- und Sicherheitsein-

richtungen von Straßentunneln 
anzuwenden. Es werden darin 
die Situierung und Ausbildung 
der für die Sicherheit notwen-
digen Nischen, das sind Abstell-, 
Notruf-, Elektro- und Feuerlösch-
nischen, festgelegt. Der Grund-
riss einer einseitig angeordneten 
Abstellnische ist als Beispiel 
dargestellt. 
Außerdem sind die Gestaltung 
und Situierung der Querschläge 
in Tunnelanlagen mit 2 Röhren 
und die Abmessungen für Ver-
bindungen ins Freie einschließ-
lich der Anforderungen an Flucht-
stiegenhäuser, soweit sie nicht 
die Festlegungen der RVS 9.261 
„Projektierungsrichtlinien / Lüf-
tungsanlage / Grundlagen“ be-
treffen, definiert. 
Grundsätzlich ist für die Anord-
nung der Nischen ein Raster von 
250 m vorgesehen, auf dem die 
Abstände der Querschläge, der 
Abstellnischen und die maximal 
zulässige Ausfallslänge verschie-
dener Ausrüstungsteile (z.B. Be-
leuchtungsabschnitt) gemäß 
RVS 9.282 „Projektierungsricht-
linien / Betriebs- und Sicherheits-
einrichtungen / Tunnelausrüs-
tung“ aufgebaut sind. 
Besonderes Augenmerk wurde 
bei der Ausarbeitung der Richt-
linie darauf gelegt, dass die War-
tungs- und Instandsetzungs-
arbeiten soweit wie möglich ohne 
Störung und Beeinflussung des 
Verkehrs durchgeführt werden 
können. So sind die Elektro-
nischen vorzugsweise in den Ab-
stellnischen oder bei offenen 
Bauweisen so anzuordnen, dass 

ein Zugang außerhalb des 
Tunnels möglich ist. 
Für die Verschlüsse zum Tunnel-
fahrraum sind als Anforderung 
grundsätzlich Brandwiderstands-
klasse T90, eine definierte 
Druck- und Sogbelastung sowie 
Vorgaben an die Materialien an-
gegeben. Ein eigenes Kapitel be-

schäftigt sich mit den Anforde-
rungen für die Verlegung von 
Kabel- und Leitungen im Tunnel. 
Rudolf Hörhan 
Leiter AA Betriebs- und Sicher-
heitseinrichtungen 
rudolf.hoerhan@bmvit.gv.at 
 
 
RVS 9.282 
„Tunnel / Projektierungsricht-
linien / Betriebs- und Sicher-
heitseinrichtungen / Tunnel-
ausrüstung“ 
(Juli 2002) 

 
Auf Grund der technologischen 
Entwicklung und langjähriger Be-
triebserfahrung sowie Analyse 
der großen Tunnelbrände im 
Jahre 1999 wurde mit Juli 2002 
eine neue Fassung der RVS 
9.282 herausgegeben. Sie bein-
haltet alle Komponenten von 
elektromaschinellen Sicherheits-
einrichtungen mit Ausnahme der 
spezifischen Erfordernisse für die 
Tunnelbelüftung (siehe RVS 9.26 
„Projektierungsrichtlinien / Lüf-
tungsanlage“) und für die Tunnel-
beleuchtung (siehe RVS 9.27 
„Projektierungsrichtlinien / Be-
leuchtung“). 

Bei der Planung der Betriebs- 
und Sicherheitseinrichtungen ei-
nes Tunnels ist zunächst dessen 
Gefährdungsklasse entspre-
chend der Vorgaben der RVS 
9.261 zu bestimmen. Davon ab-
hängig ist das System der 
jeweiligen Ausrüstungskompo-
nenten in der Richtlinie vorge-
geben. Dabei sind für höhere 
Gefährdungsklassen die meisten 
der Betriebs- und Sicherheitsein-
richtungen unbedingt erforder-
lich. Für Tunnel mit geringerer 
Gefährdungsklasse ist das 
System der jeweiligen Ausrüs-
tungskomponenten meist geson-
dert zu überprüfen. Einfache 
Ausführungen der Sicherheits-
einrichtungen sind für höhere 
Gefährdungsklassen nicht zuge-
lassen. 
Die Situierung der einzelnen 
Betriebs- und Sicherheitseinrich-
tungen im Tunnelfahrraum bzw. 
Tunnelportalbereich ist auch 
hinsichtlich ihres Abstandes und 
der Höhe tabellarisch festgelegt. 
Im einem umfangreichen Kapitel 
werden die technischen Anfor-
derungen an die einzelnen Be-
triebs- und Sicherheitseinrich-
tungen im Detail beschrieben 
und festgelegt. Sie umfassen 
insbesondere  
• die Energieversorgungsanlage, 
• die Überwachung der Luftver-

hältnisse im Tunnel,  
• die Verkehrslenkung und 

-überwachung,  
• die Notrufeinrichtung,  
• die Informationsanlage,  
• die Gefahrenmeldeanlage,  
• die Löscheinrichtung,  
• die Tunnelbeleuchtung, soweit 

sie nicht in RVS 9.27 festgelegt 
ist, 

• die Übertragungssysteme,  
• die Anlagendatenverarbeitung, 
• Kabel und Leitungen, 
• die Schachtbefahrungsanlage 

und 
• die Betriebsräumlichkeiten.  
Bei den technischen Anforderun-
gen wurden bewusst in Entwick-
lung befindliche Systeme berück-
sichtigt, aber dafür auch Mindest-
vorgaben definiert, um deren 
Anordnung als für die Sicherheit 
ausreichend beurteilen zu 
können. Diese betreffen Ausfüh-
rungen der Videoanlage für die 
Überwachung, Bildauswertung 
und -aufzeichnung, Anlagenan-
forderungen und -funktionen von 

Notrufeinrichtungen, Anforderun-
gen an Brandmeldeanlagen hin-
sichtlich ihrer maximalen Detek-
tionszeit, eine Schwelbrand-
erkennung im Tunnelfahrraum, 
aber auch eine automatische 
Gefahrgutüberwachung. Sehr 
breiten Raum nehmen die Aus-
führungen zu den Übertragungs-
systemen hinsichtlich ihrer Leis-
tungsanforderungen und Redun-
danz ein. Bei den Vorgaben für 
die Kennzeichnung von Notrufen, 
Wasserentnahmen und Flucht-
wegen wurden die derzeit vor-
handenen internationalen Ten-
denzen und Vorgaben beachtet. 
So sind die Fluchtwege an den 
Seitenwänden in beiden Rich-
tungen mit Angaben der Ent-
fernung entsprechend nachste-
hender Abbildung anzugeben. 

 
Fluchtwegorientierungsleuchte  

(-tafel) 

In einem eigenen Kapitel werden 
die Anforderungen an die im 
Tunnelfahrraum zu verwenden-
den Materialen sowie deren An-
wendung – basierend auf lang-
jähriger betrieblicher Erfahrung – 
festgehalten. 
Rudolf Hörhan 
Leiter AA Betriebs- und Sicher-
heitseinrichtungen 
rudolf.hoerhan@bmvit.gv.at 
 
 
RVS 11.066  
„Baudurchführung / Grundla-
gen / Prüfverfahren / Feldprü-
fungen; Teil V: Griffigkeitsmes-
sungen mit dem Stuttgarter 
Reibungsmesser (System 
RoadSTAR)“  
(Merkblatt; November 2002) 
Die Griffigkeit einer Fahrbahn-
decke ist für die Kraftübertragung 
der Längskräfte (Antriebs- und 
Bremskräfte) und der Seiten-
kräfte (Kurvenfahrt) vom Reifen 
auf die Fahrbahn maßgebend. 
Die kennzeichnende Größe für 
die Fahrbahngriffigkeit ist der 
Reibungsbeiwert µ, der bei ange-
nässter Oberfläche in der rechten 
Radspur gemessen wird.  
Für die Messung der Griffigkeit 
wurden verschiedene Verfahren 

Grundriss einer einseitig angeordneten Abstellnische 
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entwickelt, um einen Kennwert 
unter praxisgerechten Bedingun-
gen zu erhalten. In Österreich 
werden Griffigkeitsmessungen 
seit 1991 mit dem Hochleistungs-
gerät RoadSTAR (Road Surface 
Tester of Arsenal Research) auf 
Projekts- und Netzebene durch-
geführt. 

 
Griffigkeitsmesseinrichtung 

"modifizierter Stuttgarter 
Reibungsmesser (STURM)" 

Griffigkeitsmessungen mit dem 
RoadSTAR können auch einen 
Bestandteil von Bauverträgen bil-
den, es wurden jedoch in der 
Vergangenheit oftmals keine 
bzw. sehr unterschiedliche Fest-
legungen hinsichtlich Messver-
fahren, Messprinzip und Griffig-
keitsanforderungen gestellt. Da 
aber die Griffigkeitsergebnisse 
sehr wesentlich vom Messverfah-
ren und dessen Rahmenbedin-
gungen abhängen, stellte sich 
die Notwendigkeit, das vorliegen-
de Merkblatt zu erarbeiten, das 
als Basis für Ausschreibungen 
bzw. Festlegungen in Bauver-
trägen dienen soll. Neben einer 
allgemeinen Beschreibung des 
Messgeräts bilden das Messprin-
zip, die standardisierten Mess-
bedingungen sowie die Behand-
lung des Messreifens den we-
sentlichen Inhalt des Merkblatts. 
Da bei den Griffigkeitsmessun-
gen besonderes Augenmerk auf 

die Funktionstüchtigkeit des 
Messgeräts und die Reprodu-
zierbarkeit der Griffigkeitswerte 
zu legen ist, wird in einem Kapitel 
die Vorgangsweise zur Qualitäts-
sicherung beschrieben, um nach-
haltig vergleichbare Griffigkeits-
messergebnisse zu erhalten. 
Peter Maurer 
Leiter AA Straßenzustandserfas-
sung und -beurteilung  
peter.maurer@arsenal.ac.at 
 
 
Schriftenreihe 
Straßenforschung 
(zu beziehen in der Geschäfts-
stelle der FSV) 
 
Kurzberichte über neue 
Hefte 
 
Heft 523 (2002) 
Frostsicherheit im Straßenbau 
– Ein verbessertes Mineralkri-
terium  
H. Kugler, F. Ottner,  
B. Schwaighofer, W. Strasser 
Preis: € 25,- 
 
Das Mineralkriterium beinhaltet 
mineralogische Grenzwerte be-
züglich der Fraktion <20µm. 
Diese dienen dem Zweck, unge-
bundene Tragschichtmaterialien 
(0/32mm) hinsichtlich der Frost-
empfindlichkeit (ergänzend zur 
Kornverteilung) überprüfen zu 
können und teure Frosthebungs-
versuche zu vermeiden. 
Auf Grund methodischer Mängel 
und Diskrepanzen zwischen Be-
urteilungen nach dem bisherigen 
Mineralkriterium und Erfahrungen 
aus der Praxis bestand Verbes-
serungsbedarf. 

 
Rissbildung in der Asphaltdecke 
nach Frostbeanspruchung der 

Tragschichten 
Ziel dieser Arbeit war es, die 
offenbar zu strengen mineralogi-
schen Grenzwerte durch Ver-
gleich mit Frosthebungsver-
suchen anhand 15 unterschied-
licher Materialien zu überprüfen. 
Darüber hinaus sollte die Aus-
wertemethodik verbessert und 
gleichzeitig die Beurteilung der 
Frostempfindlichkeit beschleunigt 
werden. 
Zu diesem Zweck wurden an den 
Fraktionen <20µm Mineralana-
lysen, granulometrische und geo-
chemische Untersuchungen so-
wie ausgewählte Schnelltests 
durchgeführt.  
Nach Ausarbeitung einer kom-
plexen mineralogischen Auswer-
teroutine wurden die Resultate 
nach dem Mineralkriterium beur-
teilt und parallel durchgeführten 
Frosthebungsversuchen an den 
Gesamtkörnungen (Simulation 
der Praxis) sowie den Schnell-
tests gegenübergestellt. Diese 
zeigten leider nur in Einzelfällen 
signifikante Korrelationen zu den 
mineralogischen Ergebnissen. 
Eine endgültige Beurteilung von 
tatsächlichen Zusammenhängen 
bedarf noch umfassenderer Un-
tersuchungen.  
Bei der Beurteilung nach dem 
bisherigen Mineralkriterium 
mussten 4 der 15 Materialien als 
frostempfindlich qualifiziert wer-
den, obwohl alle Frosthebungs-
versuche positiv verliefen. Dies 
entsprach den bisherigen Er-
fahrungen mit dem zu strengen 
Mineralkriterium. 
Zur verbesserten mineralogi-
schen Beurteilung der Frostemp-
findlichkeit von Straßenbaumate-
rialien wurde daher der Einsatz 
eines neu eingeführten Summen-
parameters empfohlen. Dieser 

berücksichtigt sämtliche relativen 
(positiven und negativen) Grenz-
wertabweichungen der einzelnen 
Minerale eines Materials.  
Diese gesamtheitliche Betrach-
tung zeigte bedeutend bessere 
Übereinstimmung mit den Frost-
hebungen als bei bisheriger 
Handhabung der Grenzwerte. 
Statt 4 Materialien bestand im 
Wesentlichen nur mehr 1 Mate-
rial das Mineralkriterium (trotz 
positiver Frosthebungsversuche) 
nicht. Eine realistischere Beur-
teilung der Frostempfindlichkeit 
scheint daher gegeben zu sein. 
Durch diese Vorgangsweise, bei 
der kein einziger bestehender 
Grenzwert verändert werden 
musste, können nun unter Um-
ständen Materialien im Straßen-
bau Verwendung finden, die 
bisher das Mineralkriterium (trotz 
Frostsicherheit) nicht bestanden 
haben. 
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In der nächsten Ausgabe ... 
Vorgesehen sind u. a. die Kurz-
beschreibungen der Inhalte der 
Hefte 524, 525 und 526 der 
Schriftenreihe Straßenforschung, 
welche sich mit Kastenfundierun-
gen für Brücken, dem Abbruch 
von Tragwerken, Fugenverguss 
mittels Zweikomponentenmasse 
sowie einem Pilotprojekt zur Ab-
luftreinigung im Straßentunnel 
durch Elektrofilter beschäftigen. 
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